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1. Einführung

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Golchen beabsichtigt die 1. Ände-
rung der wirksamen Klarstellungs- und erweiterte Abrundungssatzung für
den im Zusammenhang bebauten Ort Golchen, weil die dort geregelten
gestalterischen Festsetzungen im Sinne von § 86 LBauO M-V die heutigen
städtebaulichen Zielstellungen der Gemeinde nicht mehr entsprechen.

Die Grundlage bildet die am 30.06.1997 in Kraft getretene und damit
wirksame Satzung.

Auf der Ebene der Zulassung von Vorhaben ergaben sich Spannungen
insbesondere mit den festgesetzten örtlichen Bauvorschriften gemäß § 86
LBauO M-V. Der Hauptnutnutzung des Wohnens, im Baugebiet unterge-
ordnete Nebengebäude gemäß § 12 BauNVO sowie Nebenanlagen gemäß
§ 14 BauNVO werden ohne städtebauliche Erfordernis zu sehr einge-
schränkt.

Für zukünftige Ansiedlungen von Wohnnutzungen ist eine nutzungsver-
trägliche Änderung der Satzung unumgänglich.

Die vorliegende Satzung enthält die Festsetzungen für die städtebauliche
Ordnung. Jeder der Eigentümer und Nutzungsberechtigten der betroffe-
nen Grundstücke innerhalb des Geltungsbereiches der 1. Änderung ist bei
der baulichen oder sonstigen Nutzung dieses Grundstücks an die Einzel-
regelungen der Satzung gebunden. Allerdings bleiben die privatrechtli-
chen Eigentumsverhältnisse unberührt. Durch die geplanten Änderungen
werden keine bodenrechtlichen Spannungen hervorgerufen.

Belange von Natur, Landschaft und Umwelt wurden bereits in der abwä-
genden Entscheidung der Gemeinde hinreichend berücksichtigt.

Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens wird gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 1
BauGB auf die frühzeitigen Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB bzw. 4
Abs. 1 BauGB verzichtet, weil sich die wesentlichen Ziele, Zwecke und die
Auswirkungen der Planung nicht verändern und nur eine geringe Betrof-
fenheit bei den Grundstückseigentümern oder der Öffentlichkeit bzw.
Träger öffentlicher Belange im oder außerhalb des Änderungsbereiches
vorhersehbar ist.
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2. Gel tungsbereich der Änderung

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung der wirksamen Klarstel-
lungs- und erweiterte Abrundungssatzung für den im Zusammenhang be-
bauten Ort Golchen erstreckt sich auf das gesamte wirksame Satzungs-
gebiet in der Flur 3, Gemarkung Golchen.

3. Inhal t  der  Änderung

Die Beschränkungen der Dachformen, Dachneigungen und der Einfrie-
dungen sollen aufgehoben werden, weil auch für die verbleibenden
Grundstücke des im Zusammenhang bebauten Ortes Golchen keine ver-
gleichbaren Einschränkungen bestehen.

Entsprechend entfallen die textlichen Festsetzungen 3.1, 3.2 und 3.3.

Eine Neuordnung der Nutzungen im Bereich der 1. Änderung der Satzung
ist nicht erforderlich. Die für die Abrundungsflächen festgesetzten örtli-
chen Bauvorschriften sollen entfallen, denn die Zulässigkeit von Vorha-
ben ergibt sich allgemein nach § 34 BauGB.

Der Wegfall dieser Festsetzungen entspringt einem insoweit generell ge-
änderten Planungswillen der Gemeinde und soll zudem auch der Ent-
scheidungssicherheit der Zulassungsbehörden dienen, so dass die Sat-
zung zu ändern ist, § 1 Abs. 3 BauGB.

Mit der 1. Änderung der Satzung werden die Grundzüge der Planung ge-
wahrt, denn weder der planerische Grundgedanke bzw. das Leitbild des
Bauleitplans noch die städtebauliche Ordnung werden in beachtlicher
Weise tangiert. Eine Anpassung der Art der baulichen Nutzung ist nicht
beabsichtigt. Aufgrund der geringfügigen Änderungen soll das vereinfach-
te Verfahren gemäß § 13 BauGB zur Anwendung kommen.

Die Anwendungsvoraussetzungen für das vereinfachte Verfahren nach §
13 BauGB sind gegeben, weil die Grundzüge der Planung nicht berührt
werden, die Zulässigkeit eines der Pflicht zur Durchführung einer Um-
weltverträglichkeitsprüfung unterliegenden Vorhabens nicht begründet
wird und keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6
Nr. 7 lit. b) BauGB genannten Schutzgüter bestehen.
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Die Grundzüge der Planung werden nicht berührt, weil die eigentliche
Planungskonzeption als solche unangetastet bleibt. Diese Grundkonzepti-
on, die Ermöglichung von Wohnungsneubauten im dörflichen Siedlungs-
bereich sowie die Vermeidung städtebaulicher Spannungen zwischen den
unterschiedlichen Nutzungsarten bleiben unangetastet. Der Baugebiets-
charakter bleibt erhalten.

Die geplanten Festsetzungen führen nicht zu einer negativen Verä nde-
rung der städtebaulichen Situation der angrenzenden Gebiete bzw. der zu
erwartenden Immissionswirkungen.

Auch die Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens wird durch die ge-
plante Änderung nicht vorbereitet oder begründet, denn es wird lediglich
eine bestehende Angebotsplanung punktuell geändert. Mit den beabsich-
tigten Festsetzungen werden keine Belange geändert, welche die pla-
nungsrechtliche Situation mit Blick auf etwaige UVP-relevante Umstände
beeinflussen. Nach der Änderung bleiben grundsätzlich die gleichen Vor-
haben zulässig wie vor der Änderung.

Eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 lit. b) BauGB genannten
Schutzgüter, Schutzgebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung sowie Eu-
ropäischer Vogelschutzgebiete, durch die beabsichtigen Festsetzungen ist
nicht zu befürchten.

4. Auswi rkungen der Änderung

Mit der wirksamen Satzung besteht bereits Baurecht. Maßnahmen zum
Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft werden nicht erforder-
lich.

Der Gesetzgeber sieht darüber hinaus in Anwendung des § 13 BauGB vor,
dass im vorliegenden vereinfachten Verfahren zur 1. Änderung der Sat-
zung von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB und vom Umweltbe-
richt nach § 2a BauGB abgesehen wird.

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind keine bodenordnenden Maßnahmen
in Form von Grunderwerb oder Umlegungen notwendig.
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